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HYGIENE IN TRINKWASSERINSTALLATIONEN  
NACH VDI/DVGW 6023 KAT. A UND B

Ziel und Nutzen
Das erklärte Ziel der Trinkwasserverordnung ist die Bewahrung einwandfreier Trinkwasserqualität. Die Verordnung 
schützt das von der öffentlichen Wasserversorgung gelieferte einwandfreie Trinkwasser auch nach der Einspeisung 
in das Gebäude.

Durch Fehler bei Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung kann die Trinkwasserbeschaffenheit in den  
Installationen derart beeinträchtigt werden, dass die an das Trinkwasser gestellten Anforderungen (Qualität und 
Hygiene) nicht mehr erfüllt werden. Dann können z. B. Belastungen mit Legionellen und Pseudomonaden auftreten, 
die technisch vermeidbar sind.

Inhalte
Die Schulung erfolgt mit Prüfung und VDI-Zertifikat zum Nachweis der erforderlichen Qualifikation für Errichtung, 
Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen. 

•	 VDI-lizensierte Schulung nach VDI/DVGW 6023 in Kooperation mit KRYSCHI Wasserhygiene Schulungs- 
unterlagen, einschließlich Originalrichtlinie

•	 Prüfung nach VDI/DVGW 6023 Anhang D

Es wird eine umfangreiche VDI-Richtlinie pro Teilnehmer ausgegeben. 

Dauer und Ablauf
2 Tage

Teilnehmergebühren
WIEDEMANN Kunden	 899,00 € zzgl. MwSt.
LSH-Mitglieder 	 799,00 € zzgl. MwSt.

Zielgruppe
SHK-Handwerksbetriebe, Ingenieure und Techniker sowie Meister der 
technischen Gebäudeausrüstung, technische Leiter aus Industrie und 
Mittelstand, Sachverständige, Fachplaner, Facharbeiter und Monteure 
mit berufsspezifischer Ausbildung

Referent
Rainer Kryschi

17. + 18.3.2026
Siek

29. + 30.4.2026
Osnabrück

17. + 18.11.2026
Berlin

FEHLER 
VERMEIDEN

Anmeldung
www.lsh.de/aktuelles/termine-und-veranstaltungen 
oder direkt über den QR-Code:

Zertifikat
VDI-Zertifikate nach bestandener Prüfung. Fachfremde Teilnehmer  
anderer Berufsgruppen erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

Veranstalter
LSH-Akademie in Kooperation  
mit der SHK-Innung Berlin

BEWAHRUNG  
EINWANDFREIER 
TRINKWASSER- 

QUALITÄT

Voraussetzung
VDI/DVGW 6023:2013-04, Anhang D, Pkt. D4:
Teilnehmende an Schulungen der Kategorie A oder B müssen ihre berufliche Qualifikation aus dem Bereich Sanitär- 
technik dem zuständigen verantwortlichen Schulungspartner vor Beginn der Schulung nachweisen.

Erforderliche Nachweise: 

Für die Teilnahme an der Kategorie A: Qualifizierungsnachweis für Meister, 
Ingenieure, Techniker, einschlägige Berufserfahrung (min. 5 Jahre).  
Für die Teilnahme an der Kategorie B: Gesellenbrief. 

http://www.lsh.de/aktuelles/termine-und-veranstaltungen

